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65.  
Mitteilung des Rektors zur Gebührengesetz-Novelle 2001 
Der Rektor teilt mit, dass im Zuge der Währungsumstellung auf den Euro am 01. Jänner 2002 mit dem 
Abgabenänderungsgesetz 2001 auch eine Änderung des Gebührengesetzes im Bundesgesetzblatt, 
BGBl. I Nr. 144/2001, verlautbart wurde. In diesem Zusammenhang wird die Möglichkeit, die Stempel-
gebühr mit Hilfe von Stempelmarken zu entrichten, endgültig abgeschafft. Die Entrichtung der Gebüh-
ren ist ab diesem Zeitpunkt nur mehr durch Barzahlung möglich. Maßgebliche Stelle für die Entrich-
tung der Gebühren an der Karl-Franzens-Universität Graz ist die Quästur. 
Bis auf weiteres können an der Karl-Franzens-Universität Graz aus budgetären Gründen die notwen-
digen technischen Voraussetzungen für eine Umstellung auf Bezahlung mittels Eurocheckkarte mit 
Bankomatfunktion oder Kreditkarte nicht geschaffen werden. 
 

Der Rektor: 
Zechlin 

 
 
  
 
Das nächste Mitteilungsblatt erscheint am 16. Jänner 2002. 
Redaktionsschluss: Dienstag, 8. Jänner 2002. 
E-Mail-Adresse: mitteilungsblatt@uni-graz.at 
Internet-Adresse: http://www.uni-graz.at/zvwww/miblatt.html 
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66. 
Ergebnis der Wahl der Vizestudiendekane der Geisteswissenschaftlichen Fakultät 
In der Sitzung des Fakultätskollegiums der Geisteswissenschaftlichen Fakultät am 18. Dezember 
2001 wurden für die Funktionsperiode bis 30. Juni 2003 zu Vizestudiendekanen gewählt: 
 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Bierbaumer 
Univ.-Prof. Dr. Johann Konrad Eberlein 

O.Univ.-Prof. Dr. Paul R. Portmann 
 

Der Vorsitzende des Fakultätskollegiums: 
Bernhart 

 
 
 
 
67.  
Neueinsetzung einer Berufungskommission für eine Planstelle einer Universitätsprofessorin 
bzw. eines Universitätsprofessors für Allgemeine Geschichte der Neuzeit – Nachfolge Prof. 
Walter-Klingenstein am Institut für Geschichte 
Der Dekan der Geisteswissenschaftlichen Fakultät hat gemäß § 23 Abs. 1 UOG 1993 eine Berufungs-
kommission für eine Planstelle einer Universitätsprofessorin bzw. eines Universitätsprofessors für 
Allgemeine Geschichte der Neuzeit – Nachfolge Prof. Walter-Klingenstein am Institut für Geschichte 
eingesetzt. 
Dieser Kommission gehören an: 
die Professoren/innen: 
 Univ.-Prof. Dr. Alfred Ableitinger 
 Univ.-Prof. Dr. Heribert Aigner 
 O.Univ.-Prof. Dr. Moritz Csaky 
 Univ.-Prof. Dr. Johann Eberlein 
 O.Univ.-Prof. Mag. Dr. Reinhard Härtel 
 O.Univ.-Prof. Dr. Helmut Konrad 
 O.Univ.-Prof. MMag. Dr. Renate Pieper 
 O.Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Riehle 
 Univ.-Prof. Dr. Kurt Salamun 
 Prof. Dr. Luise Schorn-Schütte (Universität Frankfurt am Main) 
 Prof. Dr. Rainer C. Schwinges (Universität Bern) 
 O.Univ.-Prof. Dr. Anton Schwob 
die Mittelbauvertreter/innen: 
 Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Siegfried Beer 
 Ao.Univ.-Prof. Dr. Günther Cerwinka 
 ORat Dr. Rüdiger Malli 
 Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Beatrix Müller-Kampel 
 Ao.Univ.-Prof. Dr. Käthe Sonnleitner 
 Ass.-Prof. Dr. Eduard Staudinger 
die Studierenden: 
 Hans-Jörg Konrad 
 Sabine Krainz 
 Eva-Maria Leeb 
 Ute Pietsch 
 Günter Pilch 
 Sandra Pilch 
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In der konstituierenden Sitzung am 11.12.2001 wurde Herr 
 

O.Univ.-Prof. Dr. Helmut Konrad 
 
zum Vorsitzenden und Frau 
 

Ao.Univ.-Prof. Dr. Käthe Sonnleitner 
 
zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 
 

Der Dekan: 
Höflechner 

 
 
 
 
 
68.  
Einsetzung einer Habilitationskommission für Herrn Dr. med. univ. Clemens Brössner 
Der Dekan der Medizinischen Fakultät hat gemäß § 28 Abs. 2 UOG 1993 eine Habilitationskommis-
sion für Herrn  
 

Dr. med. univ. Clemens Brössner 
 
eingesetzt. 
Dieser Kommission gehören an: 
die Professoren: 
 O.Univ.-Prof. Dr. Gerhart Hubmer 
 Univ.-Prof. Dr. Ernst Pilger 
 Univ.-Prof. Dr. Hellmut Samonigg 
 Univ.-Prof. Dr. Erwin Scharnagl 
 Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Urdl 
 O.Univ.-Prof. Dr. Friedrich Anderhuber 
 Univ.-Prof. Dr. Georg Bartsch (Universität Innsbruck) 
 Univ.-Prof. Dr. Michael Marberger (Universität Wien) 
die Mittelbauvertreter: 
 Ao.Univ.-Prof. Dr. Andrä Wasler 
 Ao.Univ.-Prof. Dr. Axel Haberlik 
 Ao.Univ.-Prof. Dr. Peter Petritsch 
 Ass.-Prof. Dr. Gerhard Schuhmann 
die Studierenden: 
 Hubert Thorn 
 Klaus Auracher 
 Andrea Seebacher 
 Katalin Bertalan 
 
In der konstituierenden Sitzung am 7. Dezember 2001 wurde Herr 

 
O.Univ.-Prof. Dr. Friedrich Anderhuber 

 
zum Vorsitzenden der Kommission gewählt. 
 

Der Dekan: 
Wurm 
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69.  
Einsetzung einer Habilitationskommission für Herrn Dr. med. univ. Steven Kaddu 
Der Dekan der Medizinischen Fakultät hat gemäß § 28 Abs. 2 UOG 1993 eine Habilitationskommis-
sion für Herrn  
 

Dr. med. univ. Steven Kaddu 
 

eingesetzt. 
Dieser Kommission gehören an: 
die Professoren: 
 O.Univ.-Prof. Dr. Jürgen Faulborn 
 O.Univ.-Prof. Dr. Helmut Kerl 
 Univ.-Prof. Dr. Werner Klein 
 O.Univ.-Prof. Dr. Helmut Denk 
 Prof. Dr. Helmut H. Wolff (Universität Lübeck) 
 Prof. Dr. Renato G. Panizzon (Universität Lausanne) 
die Mittelbauvertreter/in: 
 Ao.Univ.-Prof. Dr. Sigrid Regauer 
 Ao.Univ.-Prof. Dr. Hans-Peter Soyer 
 Ao.Univ.-Prof. Dr. Peter Petritsch 
die Studierenden: 
 Hubert Thorn 
 Andrea Seebacher 
 Katalin Bertalan 
 
In der konstituierenden Sitzung am 7. Dezember 2001 wurde Herr 
 

O.Univ.-Prof. Dr. Jürgen Faulborn 
 
zum Vorsitzenden der Kommission gewählt. 
 

Der Dekan: 
Wurm 

 
 
 
 
 
70. 
Kommission zur Erstattung eines Vorschlages für die Bestellung von Herrn Dr. Friedrich 
Waidacher als Honorarprofessor für das Fach „Allgemeine Museologie 
Das Fakultätskollegium der Geisteswissenschaftlichen Fakultät hat am 6. 11. 2001 gemäß § 15 Abs. 
5 UOG 1993 eine beratende Kommission zur Erstattung eines Vorschlages für die Bestellung von 
Herrn Dr. Friedrich Waidacher als Honorarprofessor für das Fach „Allgemeine Museologie“ einge-
setzt. 
Dieser Kommission gehören an: 
die Professoren/in: 
 Univ.-Prof. Dr. Alfred Ableitinger 
 Univ.-Prof. Dr. Heribert Aigner 
 Univ.-Prof. Dr. Johann Konrad Eberlein 
 O.Univ.-Prof. Dr. Editha Hörandner 
die Mittelbauvertreter/in:  
 ORat Dr. Rüdiger Malli 
 Ao.Univ.-Prof. Dr. Käthe Sonnleitner 
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die Studierenden: 
 Bernhard Bauer 
 Christian Hubmann 
 
In der konstituierenden Sitzung am 14.12.2001 wurden  
 

Univ.-Prof. Dr. Johann Konrad Eberlein 
 
zum Vorsitzenden und 
 

Ao. Univ.- Prof. Dr. Käthe Sonnleitner 
 

zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 
 

Der Vorsitzende des Fakultätskollegiums: 
Bernhart 

 
 
 
 
71.  
Ergebnis der Wahl der Institutsleiterin/des Institutsleiters sowie deren Stellvertreter/dessen 
Stellvertreter der nachangeführten Institute der Geisteswissenschaftlichen Fakultät 
In der konstituierenden Sitzung der Institutskonferenz der nachangeführten Institute der Geisteswis-
senschaftlichen Fakultät wurden für die Funktionsperiode bis 30. Juni 2003 gewählt: 
 
Institut für Slawistik: 
Wahl: 12.11.2001  
Leiter:   O.Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Eismann 
Stellvertreter:  Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Grzybek 
 
Institut für Germanistik: 
Wahl: 20.11.2001  
1. Stellvertreter:  Ass.-Prof. Mag. Dr. Bernd Steinbauer 
2. Stellvertreter:  O.Univ.-Prof. Dr. Paul R. Portmann 
 
Institut für Musikwissenschaft: 
Wahl: 17.12.2001  
Leiter:   Univ.-Prof. Dr. Michael Walter 
Stellvertreter:  Univ.-Prof. Dr. Richard Parncutt 
 
 
 

72.  
Ergebnis der Wahl des/der Vorsitzenden sowie deren Stellvertreterin/dessen Stellvertreter der 
nachangeführten Studienkommissionen der Geisteswissenschaftlichen Fakultät 
In der konstituierenden Sitzung der nachangeführten Studienkommissionen der Geisteswissenschaft-
lichen Fakultät wurden für die Funktionsperiode bis 30. Juni 2003 gewählt: 
 
Studienkommission für das Diplomstudium Romanstik (Französisch, Italienisch, Spanisch): 
Wahl: 13.11.2001  
Vorsitzender:  Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Siegbert Himmelsbach 
1. Stellvertreter:  Ass.-Prof. Mag. Dr. Hugo Kubarth 
2. Stellvertreter:  Univ.-Ass. Mag. Dr. Stefan Schneider 
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Studienkommission für das Diplomstudium Slawistik (Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Russisch, 
Slowenisch): 
Wahl: 12.11.2001  
Vorsitzender:  O.Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Eismann 
Stellvertreter:  Ao.Univ.-Prof. Dr. Heinrich Pfandl 
 
 
 
 
73. 
Studienplan Volkswirtschaft; Bekanntmachung des Begutachtungsverfahrens gemäß § 14  
UniStG  
Die Studienkommission Volkswirtschaft an der Karl-Franzens-Universität hat gemäß § 14 Abs. 1 des 
Universitäts-Studiengesetzes (UniStG), BGBl. I Nr. 48/1997, einen Entwurf für die Erlassung des Stu-
dienplans für ein Bakkalaureats- und Magisterstudium der Volkswirtschaft beschlossen (Umwand-
lungsantrag gemäß § 11a UniStG bereits gestellt) und zur Begutachtung ausgesendet. Das Begutach-
tungsverfahren wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Stellungnahmen zum Entwurf sind bis längs-
tens 25. Jänner 2002 an den Vorsitzenden der Studienkommission, Ass.-Prof. Dr. Stephan Böhm, 
RESOWI-Zentrum, Universitätsstraße 15/F4, 8010 Graz. 
 
Der Studienplan ist auch im Internet unter: http://www.kfunigraz.ac.at/vwlwww/inst/aktuelles.htm ab-
rufbar.  
 

Der Vorsitzende der Studienkommission: 
Böhm 

 
74.  
Technische Universität Wien; Studienplan für das Doktoratsstudium der technischen Wissen-
schaften; Bekanntmachung des Begutachtungsverfahrens gemäß § 20 UniStG 
Die Studienkommission für das Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften an der Techni-
schen Universität Wien hat gemäß § 20 Abs. 1 des Universitäts-Studiengesetzes (UniStG), BGBl. I Nr. 
48/1997, einen Entwurf für die Erlassung eines Studienplanes beschlossen und zur Begutachtung 
ausgesendet. Das Begutachtungsverfahren wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Es wird ersucht, 
Stellungnahmen zum ausgesendeten Entwurf bis 25. Jänner 2002 an die Technische Universität 
Wien, Dekanat der Fakultät für Architektur und Raumplanung, z.Hd. des Vorsitzenden der Studien-
kommission Univ.-Prof. Dr. Manfred Wehdorn, A-1040 Wien, Karlsplatz 13, zu richten. 
 

Der Vorsitzende der Studienkommission: 
Wehdorn 

 
 

 
75. MITTEILUNGEN 

 
Geisteswissenschaftliche Fakultät; Betrauung der Vizestudiendekane durch den Studiendekan 
gemäß § 43 Abs. 6 UOG 1993; Aufgaben der Vizestudiendekane; selbständige Tätigkeiten 
 
Vizestudiendekan Univ.-Prof. Dr. Peter Bierbaumer (Stellvertreter des Studiendekans) 
- Organisation der Vergabe der Leistungs- und Förderungsstipendien § 61 Abs. 3 und § 67 Abs. 

2 StudFG; 
- studienvorbereitende Beratung, Anfängertutorien gem. § 38 Abs. 2 UniStG; 
- Koordination der UniversitätslehrerInnen-Weiterbildung; 
- Koordination von Auslandsstipendien, ECTS 
 

http://www.kfunigraz.ac.at/vwlwww/inst/aktuelles.htm
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Vizestudiendekan Univ.-Prof. Dr. Johann Konrad Eberlein 
- Evaluierung der Lehre (§ 43 Abs. 2 UOG 1993, § 2 Abs. 1 EvalVO) und Publikation der Aus-

wertung von Lehrveranstaltungsevaluierungen (§ 43 Abs. 2 Z. 7 UOG 1993); 
- studienvorbereitende Beratung, Anfängertutorien gem. § 38 Abs. 2 UniStG 
 
Vizestudiendekan O.Univ.-Prof. Dr. Paul R. Portmann 
- Rechnerische Prüfung und Koordination von Anträgen der Studienkommissionen betreffend 

die Bedeckbarkeit (§ 43 Abs. 6 UOG 1993): 
- Betrauung der Exkursionskredite für Pflichtexkursionen; 
- studienvorbereitende Beratung; Anfängertutorien gem. § 38 Abs. 2 UniStG 
 
 
 
MITTEILUNGEN DES BÜROS FÜR INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN 
Tel.: (0316) 380-2210 bis –2214 und –1245 bis –1249 
 
Die Mitteilungen des Büros für Internationale Beziehungen sind unter der Rubrik „Aktuelles“ 
auf der Homepage des BIB zu finden: 
 

http://www.uni-graz.at/bibwww/ 
 
Im Büro für Internationale Beziehungen gehen außerdem laufend aktuelle Informationen und 
Antragsunterlagen zu den diversen EU-Mobilitäts- und Forschungsprogrammen, zu Auslands-
stipendien seitens des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur sowie sons-
tigen geförderten Auslandsaufenthalten und Förderungspreisen ein, die auf der Webseite nur 
auswahlartig angeführt werden können. Ebenso erhältlich sind im BIB Informationen zu Semi-
naren, Kongressen, Tagungen, Kursen, Lehrgängen, Praktika, Sommerschulen und Sprachkur-
sen im Ausland sowie diverse, für den internationalen Bereich relevante Fachzeitschriften. Bei 
Interesse bitte sich direkt im Büro für Internationale Beziehungen zu informieren. 
 

Der Universitätsdirektor: 
i.V.Mandl 

 
 

http://www.uni-graz.at/bibwww
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76. Ausschreibung von Stellen und Planstellen 
 
Aufgrund des Frauenförderungsplanes im Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur strebt die Karl-Franzens-Universität Graz eine Erhöhung des 
Frauenanteils an und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. 
 
Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. Dabei gilt: wenn Bewerbe-
rinnen, die für die angestrebte Planstelle gleich geeignet sind wie der bestgeeignete Mitbewer-
ber, vorhanden sind, sind diese solange vorrangig aufzunehmen, bis der Anteil der Frauen an 
der Gesamtzahl der dauernd Beschäftigten (in Besoldungsgruppe/Entlohnungsschema/ Ver-
wendungs- und Entlohnungsgruppe aber auch bei Unterteilung in Funktionsgruppen innerhalb 
der betreffenden Gruppe) an der Universität mindestens 40% beträgt. 
 
An der Karl-Franzens-Universität Graz sind davon folgende Bereiche betroffen: 
 

Universitätsprofessuren 
Universitätsassistentinnen und Universitätsassistenten 
VWGR L1 
Sondervertrag § 36 VBG 
VWGR A1, VWGR A4, VWGR A5, VWGR P2, VWGR P3, VWGR P4, VWGR K6,  
VB v5, VB h2, VB k6 
SV ADV Gruppe 1, SV ADV Gruppe 2, SV ADV Gruppe 3, SV ADV Gruppe 4 

 
Sollte sich keine Frau bewerben, muss u. U. die Ausschreibung wiederholt werden. Dies führt 
zu einer Verlängerung des Auswahlverfahrens. Bewerbungen im Zuge der ersten Ausschrei-
bung werden bei der Auswahl weiterhin berücksichtigt. 
 
Bewerbungen (mit Lebenslauf und Zeugnissen) sind unter Angabe der Kennzahl in der Zentra-
len Verwaltung - Personalabteilung , 8010 Graz, Universitätsplatz 3, einzureichen. 
 
 
76.1 Freie Stellen für Assistentinnen und Assistenten sowie Wissenschaftliche Mitarbeiterin-
nen und Wissenschaftliche Mitarbeiter 
 

Vorbehaltlich der budgetären Bedeckbarkeit gelangen folgende Stellen zur Ausschreibung: 
 
 

Medizinische Fakultät 
 
1 Stelle einer Wissenschaftlichen Mitarbeiterin oder eines Wissenschaftlichen Mitarbeiters (ohne 
Dienstverhältnis) an der Universitätsklinik für Strahlentherapie-Radioonkologie voraussichtlich zu be-
setzen ab 04. Februar 2002. Das befristete Ausbildungsverhältnis endet nach Ablauf von vier Jahren, 
im Falle einer darüber hinausgehenden Ausbildung zum Facharzt (§ 8 Ärztegesetz 1998) mit deren 
Abschluss, spätestens jedoch nach Ablauf von sieben Jahren.  
Aufnahmebedingungen: Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin. 
Erwünschte Kenntnisse bzw. Qualifikationen: Vollständig abgeleistete Nebenfächer, wissenschaftliche 
Vorerfahrung, Vorerfahrung in der Lehre, Vorkenntnisse in bildgebender Diagnostik, über Grundlagen 
hinausgehende EDV-Kenntnisse, Fremdsprachenkenntnisse (insbesondere Englisch). 

Ende der Bewerbungsfrist: 23. Jänner 2002 (Kennzahl: 23/34/99) 
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76.2 Freie Planstellen für Allgemeine Universitätsbedienstete 
 
Vorbehaltlich der budgetären Bedeckbarkeit gelangen folgende Planstellen zur Ausschreibung: 
 
 

Universitäts-Sportinstitut 
 

1 halbe Planstelle einer Sekretärin oder eines Sekretärs (v4/3) am Universitäts-Sportinstitut voraus-
sichtlich zu besetzen ab 01. Februar 2002. 
Erforderliche Kenntnisse bzw. Qualifikationen: Gute EDV- und Maschinschreibkenntnisse, organisato-
rische Fähigkeiten, Präzision (Vollbeschäftigung durch Drittmittelfinanzierung möglich). 

Ende der Bewerbungsfrist: 23. Jänner 2002 (Kennzahl: 24/18/99) 
 
 

Medizinische Fakultät 
 
1 Planstelle einer Medizinisch-Technischen Analytikerin oder eines Medizinisch-Technischen Analyti-
kers (befristete Ersatzkraft, K/k2) am Klinischen Institut für Medizinische und Chemische Labordiag-
nostik voraussichtlich zu besetzen ab 04. Februar 2002. 
Erforderliche Kenntnisse bzw. Qualifikationen: Absolvierte MTA-Ausbildung, Interesse an wissen-
schaftlicher Arbeit, praktische Erfahrung mit molekularbiologischen Arbeitstechniken, EDV-Kenntnisse 
(Textverarbeitung, Tabellenkalkulation) 

Ende der Bewerbungsfrist: 23. Jänner 2002 (Kennzahl: 24/17/99) 
 

Der Universitätsdirektor: 
i.V.Mandl 
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